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©utnhaöebau Mfinchcnftein (Safedanb). ©te Sau»
arbeiten an ber neuen ©urnhade fdjrelten bei bet auger
orbentlidj günftigen SBitterung ber legten Modjen rafdj
oormärts. ©er große Sau präfenttert fich mit bem
benachbarten neuen SdjulhauS febr gut unb fügt fich
oorteilbaft in ba§ ganje ßanbfchaftsbilb ein. ®aS ®e»
bäube biibet etne 3tobe ber ©emelnbe, unb bte ©urner
bürfen ftolz fein auf ihre ©rrungenßhaft.

©ranfitpoftonlage in tRomanShorn. ©te bisherige
©ranfitpoftanlage genfigte ben 3tnforberungen beS 33er»

ïelfrS fdjon längft nicht mehr; tnSbefonbere mar bas
^etronbarf) ffir einen berartigen Serfehr unzulänglich,
unb eS mußte ber fehr umfangreiche ©in», Éu§= unb
Umlab tn ber Hauptfadje unter freiem Rimmel oorge»
nommen werben, iüber auch etne zwedmäßige Slufftel»
lung ber zahlreichen ein» unb auSgelabenen Sahnpoft»
wagen mar ohne eine ^Beeinträchtigung be§ Zuganges ju
ben ©Riffen nicht möglich- ©te Sermaltungen fahen
ftch baber gezwungen, ber grage einer ©rmeiterung näher
Zu treten unb eine mit ben SationalifierungSbeftrebungen
im ©Inflang ftehenbe Anlage zu fchaffen. ©te an fang-
lieh tu Sfasftdjt genommene Serfängerung tn nörbltcher
Sichtung mußte wegen ber inzmifchen aftueH geworbenen
Stage her ©rafeftterung oon Motorfahrzeugen unb ber
bamit im engften ßufammenhang ftehenben Schaffung
einer gufabrt, »teber fallen gelaffen werben. ©Ine zwed»
mäßige fiberbachte ©in» unb StuSlabeanlage, bte etne un»
gehlnberte 3irïulation ber fßoficamionS oon unb nach
hen Sabnpoftmagen geftattet, mar unter btefen Umftän»
ben nur noch in föbltcher Dichtung möglich, wobei ftch
ber Abbruch etneS ©etlS ber prooifotifcßen Kornfdjnppen
als notwenbig erwteS. ©tefe Söfung bfirfte ben 9lnfor=
berungen genügen, fofern an Stelle ber aderblngS ptimi»
tioen Çolzfonftruftion mit ben oielen, auf îurze Sbftänbe
ftch folgenben Holzfäulen, bie einer ungehtnberten 3«fu'
lation hemmenb im 9Bege flehen, eine ©ifenfonftruftion
analog ber Setronbebadjung, gefdjaffen wfirbe. ©abei
hätte biefe Söfung ben Sorzug, baß fie auch in fgmmet»
tifcher Hinfiel wit ben tn unmittelbarer Sähe flehen»
ben Sauten mehr ober weniger im ©tnflang ftünbe.
$em Sernehwen nach hat letter ©age etne Konferenz
oon Sertretern ber fßoft» unb Sahnorgane zur Sefpre»
•hung ber grage ftattgefunben. Hoffentlich werben bei
biefen ©ntfchließungen nidht wteber, wte fdjon zu oft,
"leinliche finanzielle Sebenten ben 3tuSfchIag geben.

(„©bürg. 3tg.")
Kirthenrenonalion in Kreuzungen (©hurgau). ©ie

®oangelifche Kitdjgemelnbe Kreuzllngen befchloß bte Qnnen»
renooation ber Kirche unb bie Stnfdjaffung eines elef»
tïifchen SäutemerfeS mit 55,000 gr. Koflenaufwanb, unb
beauftragte bie Kirchenpflege mit ber ijßrojeftierung bei
leiten fßfatrhaufeS.

Stfieflung einer fßutnpnnlage in ©rmatingen (©hur»
Sau), sie ©emelnbe ©rmatingen befchloß bie ©rftedung
®wter Sdjneltfiltrier » fßumpantage. SorauSge-
®®ugen war ein febr tntereffanter unb fiberzeugenber
^ortrag beS H«ïu fßrofeffor ©r. ©onzenbadj aus
oötidj.

^aulidjcö aus 6t. (Sailen.
(Korrefponbettz).

e ®er Umbau beS Hotels H®^t, ber bereits legten
verbfl feinen Anfang genommen hat, geht Z- 3t-» fomelt
-t'ennbar, nur langfam oorwärts. Qm Innern finb
»®uze Stodwerfe ausgebrochen worben, baSfelbe ift oon
-
*o UmfaffungSwänben zu fagen. 3weifelSohne behalten

*®0e Sed)t, bie einen Seubau weniger foftfpielig als

biefen großen Umbau bezeichnet haben. @S wirb noch

längere 3cit bauern, bis btefeS aderblngS ziemlich große
Sauobjett fettig unb fetner Seftimmung übergeben wer»
ben fann.

9lm obern ©raben finb bte 4 oon ber SaSler £e=

benSoerfidjerungSgefedfdjaft erworbenen, oor ca. 100
Qahren erfiedten Siegelhäufet tn etnigen ©agen fertig
abgebrochen unb abgeführt. ©tefeS ©efdjäft ging außer»
orbentltdj rafdj oon flatten unb wte man hört, ift bas
Slbbruchmaterial rafdj unb zu guten greifen oerfauft
worben, fobaß auf etne beoorftehenbe Selebung ber
Sauerei im adgemetnen gefdfioffen werben fann. Man
fieht erft jetjt, nachbem bie Häufer entfernt finb, um
was ffir etnen oorzöglichen ißlaß eS ftch hanbelt, unb
wie gut ftch ber in SluSßdjt genommene SerfieherungS»
neubau an biefer Stede präfentteren wirb, ©er Seubau
bfirfte faum oor QahreSfdjluß fertig werben.

2Iudj bie „Mobe" wid fich beffer plazieren unb zeigen,

grau Suchntann, bte befannte Hutmobefönftlerin hat an
ber Sahnhofftraße oon Herrn ©r. Selchenbach ein brei»

ftödigeS HauS erworben unb bie zwei untern Stocfmerfe
oodftänbig ausbrechen laffen. ®aS HauS fleht heute auf
etfernen ©rägern. @8 finb babutdj große hede Säume
im parterre als 9lu8fted» unb SerfaufSräume unb im
erften Stod als SorratS» unb SlrbeitSräume gewonnen
worben. Ohne 3wetfel werben ftch biefe Sabenlofale,
entfprechenb beleuchtet, oorzögltch präfentteren an biefer
Sage, ©te ©enbenz, gemaltige lidjtburdjfiutete Schau«
fenfter zu erfieden, um fdjon burch baS Sicht baS $u=
blifum antuztehen, ift bei ben neuen Umbauten beutlich
exfennbar. ©le Spefulation liegt burchauS tn ber Stnie
ber heutigen ©enfweife. Man wid überwältigt werben
oom ©lanz unb Schein.

Mit bem brtngenb notwenbig geworbenen Umbau beS

KantonSfpitalS ift nun enblidj auch begonnen worben.
Stuf bem erften Haufe, baS bie mebiztnifche Abteilung
beherbergt, unb ba§ fich fdhon lange in feinem Stußern
außererorbentlich mißlich präfentterte, fod tn 2 ©tappen
ein wettereS Stocfwerf aufgebaut unb bte UmfaffungS»
wänbe reftaurtert werben, ©er $Iatjmangei im Innern
hatte fich zur Kalamität ausgemachten. Hoffentlich toer«
ben auch bie total ausgelaufenen Sanbftetntreppen, auf
benen etn ©efunber feine gfiße oetrenfen fann, gefdjwetge
ein Kranfer, erfe^t. ©er große Umbau, ber auf zwei
3ahre oerteilt werben muß, weil bie fßattenten nicht
auSlogiert werben fönnen, wirb oon ber girma Suzzi
& Senzlinger ausgeführt.

2ln ber Klofterfirdhe wirb mit SachbrucE gearbeitet,
©er eine ber gewaltigen ©firme ift mit etnem ©auer«
gerfift oodftänbig etngefchalt. Sludh biefe SeftaurationS»
arbeit bfirfte noch 2—3 3ahre bis zur Seenbigung tn
3lnfpru<h nehmen. — ©anz adgemetn ift baS Sauge»
werbe tn St. ©aden z- 3t- tu befriebigenber SSBeife be»

fchöftigt-

©Begleitung
für »itgeöer, bie Mänber bef^öftigen tnollett.

Stuf ben 1. Quni 1929 ift ffir bte Singehörigen oon
©eutfdjtanb, Stalten, Defierreidj unb anbern Staaten
baS fonfularifdje ©inretfeoifum oödig in SBegfad gefom»
men *). ©iefe luSlänber benötigen baher zur ©Inreife in
bte Schweiz, auch wenn fie eine Stede anzutreten beab»

fichtigen, nur einen göltigen Seifepaß. ®a burch bte

Aufhebung ber SifumSpfiicht bte für unfern Arbeits»
marft wiçhtigften Sänber berührt werben, ift eS ange»
zeigt, etnige befteßenbe QnlanbSoorfchriften tn ©rinne»

rung zu bringen unb Satfchläge zu erteilen, wte bei

Mangel an elnheimifdjen IrbeitSfräften ber 3uz«9 non
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Turnhallebau MSncheustein (Baselland). Die Bau-
arbeiten an der neuen Turnhalle schreiten bei der außer
ordentlich günstigen Witterung der letzten Wochen rasch
vorwärts. Der große Bau präsentiert sich mit dem
benachbarten neuen Schulhans sehr gut und fügt sich

vorteilhaft in das ganze Landschaftsbild ein. Das Ge-
bäude bildet eine Zierde der Gemeinde, und die Turner
dürfen stolz sein auf ihre Errungenschaft.

Tranfitpostanlage in Romanshorn. Die bisherige
Tranfitpostanlage genügte den Anforderungen des Ver-
kehrs schon längst nicht mehr; insbesondere war das
Perrondach für einen derartigen Verkehr unzulänglich,
und es mußte der sehr umfangreiche Ein-, Aus- und
Umlad in der Hauptsache unter freiem Himmel vorge-
nommen werden. Aber auch eine zweckmäßige Auffiel-
lung der zahlreichen ein- und ausgeladenen Bahnpost-
wagen war ohne eine Beeinträchtigung des Zuganges zu
den Schiffen nicht möglich. Die Verwaltungen sahen
sich daher gezwungen, der Frage einer Erweiterung näher
zu treten und eine mit den Rationalifierungsbestrebungen
im Einklang stehende Anlage zu schaffen. Die anfäng-
ltch in Ausficht genommene Verlängerung in nördlicher
Richtung mußte wegen der inzwischen aktuell gewordenen
Frage der Trasektterung von Motorfahrzeugen und der
damit im engsten Zusammenhang stehenden Schaffung
einer Zufahrt, wieder fallen gelassen werden. Eine zweck-
mäßige überdachte Ein- und Ausladeanlage, die eine un-
gehinderte Zirkulation der Postcamions von und nach
den Bahnpostwagen gestattet, war unter diesen Umstän-
den nur noch in südlicher Richtung möglich, wobei sich
der Abbruch eines Teils der provisorischen Kornschuppen
als notwendig erwies. Diese Lösung dürfte den Anfor-
derungen genügen, sofern an Stelle der allerdings primi-
tiven Holzkonstruktion mit den vielen, auf kurze Abstände
sich folgenden Holzsäulen, die einer ungehinderten Zirku-
lation hemmend im Wege stehen, eine Eisenkonstruktion
analog der Perronbedachung, geschaffen würde. Dabei
hätte diese Lösung den Vorzug, daß fie auch in symmet-
rischer Hinsicht mit den in unmittelbarer Nähe stehen-
den Bauten mehr oder weniger im Einklang stünde.
Dem Vernehmen nach hat letzter Tage eine Konferenz
von Vertretern der Post- und Bahnorgane zur Bespre-
«bung der Frage stattgefunden. Hoffentlich werden bei
diesen Entschließungen nicht wieder, wie schon zu oft,
kleinliche finanzielle Bedenken den Ausschlag geben.

(„Thurg. Ztg.")
Kirchenrenovation in Kreuzlingen (Thurgau). Die

evangelische Kirchgemeinde Kreuzlingen beschloß die Innen-
renovation der Kirche und die Anschaffung eines elek-
krischen Läutewerkes mit 55,000 Fr. Kostenaufwand, und
beauftragte die Kirchenpflege mit der Projektierung des
zweiten Pfarrhauses.

Erstellung einer Pumpanlage in Ermatiugen (Thur-
gau). Die Gemeinde Ermatingen beschloß die Erstellung
einer Schnellfiltrier-Pumpanlage. Vorausge
^ngen war ein sehr interessanter und überzeugender
Avrtrag des Herrn Professor Dr. Gonzenbach aus
Zürich.

Bauliches aus St. Gallen.
(Korrespondenz).

^ Der Umbau des Hotels Hecht, der bereits letzten
Herbst seinen Anfang genommen hat, geht z. Zt., soweit
^'ennbar, nur langsam vorwärts. Im Innern find
»anze Stockwerke ausgebrochen worden, dasselbe ist von
.en Umfassungswänden zusagen. Zweifelsohne behalten
leve Recht, die einen Neubau weniger kostspielig als

diesen großen Umbau bezeichnet haben. Es wird noch

längere Zeit dauern, bis dieses allerdings ziemlich große
Bauobjekt fertig und seiner Bestimmung übergeben wer-
den kann.

Am obern Graben sind die 4 von der Basler Le-
bensverficherungsgesellschast erworbenen, vor ca. 100
Jahren erstellten Riegelhäuser in einigen Tagen fertig
abgebrochen und abgeführt. Dieses Geschäft ging außer-
ordentlich rasch von statten und wie man hört, ist das
Abbruchmaterial rasch und zu guten Preisen verkauft
worden, sodaß auf eine bevorstehende Belebung der
Bauerei im allgemeinen geschloffen werden kann. Man
sieht erst jetzt, nachdem die Häuser entfernt find, um
was für einen vorzüglichen Platz es sich handelt, und
wie gut sich der in Aussicht genommene Versicherungs-
neubau an dieser Stelle präsentieren wird. Der Neubau
dürfte kaum vor Jahresschluß fertig werden.

Auch die „Mode" will sich besser plazieren und zeigen.

Frau Buchmann, die bekannte Hutmodekünstlertn hat an
der Bahnhofstraße von Herrn Dr Retchenbach ein drei-
stöckiges Haus erworben und die zwei untern Stockwerke
vollständig ausbrechen lassen. Das Haus steht heute auf
eisernen Trägern. Es sind dadurch große helle Räume
im Parterre als Ausstell- und Verkaufsräume und im
ersten Stock als Vorrats- und Arbeitsräume gewonnen
worden. Ohne Zweifel werden sich diese Ladenlokale,
entsprechend beleuchtet, vorzüglich präsentieren an dieser
Lage. Die Tendenz, gewaltige lichtdurchflutete Schau-
fenster zu erstellen, um schon durch das Licht das Pu-
blikum anzuziehen, ist bei den neuen Umbauten deutlich
erkennbar. Die Spekulation liegt durchaus in der Linie
der heutigen Denkweise. Man will überwältigt werden
vom Glanz und Schein.

Mit dem dringend notwendig gewordenen Umbau des

Kantonsspitals ist nun endlich auch begonnen worden.
Auf dem ersten Hause, das die medizinische Abteilung
beherbergt, und das sich schon lange in seinem Äußern
außererordentlich mißlich präsentierte, soll in 2 Etappen
ein weiteres Stockwerk aufgebaut und die Umfaffungs-
wände restauriert werden. Der Platzmangel im Innern
hatte sich zur Kalamität ausgewachsen. Hoffentlich wer-
den auch die total ausgelaufenen Sandsteintreppen, auf
denen ein Gesunder seine Füße verrenken kann, geschweige
ein Kranker, ersetzt. Der große Umbau, der auf zwei
Jahre verteilt werden muß. weil die Patienten nicht
auslogiert werden können, wird von der Firma Buzzi
à Lenzlinger ausgeführt.

An der Klosterkirche wird mit Nachdruck gearbeitet.
Der eine der gewaltigen Türme ist mit einem Dauer-
gerüst vollständig eingeschalt. Auch diese Restaurations-
arbeit dürfte noch 2—3 Jahre bis zur Beendigung in
Anspruch nehmen. — Ganz allgemein ist das Bauge-
werbe in St. Gallen z. Zt. in befriedigender Weise be-

schästigt.

Wegleitnng
für Arbeitgeber, die Ausländer beschäftigen wollen.

Auf den 1. Juni 1929 ist für die Angehörigen von
Deutschland. Italien, Oesterreich und andern Staaten
das konsularische Einreisevisum völlig in Wegfall gekom-
men i). Diese Ausländer benötigen daher zur Einreise in
die Schweiz, auch wenn sie eine Stelle anzutreten beab-
sichtigen, nur einen gültigen Reisepaß. Da durch die

Aufhebung der Visumspflicht die für unsern Arbeits-
markt wichtigsten Länder berührt werden, ist es ange-
zeigt, einige bestehende Jnlandsvorschriften in Ertnne-
rung zu bringen und Ratschläge zu erteilen, wie bei

Mangel an einheimischen Arbeitskräften der Zuzug von
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Auilänbern, unter SBahrung ber Qntereffen fämtlicher
Beteiligter, bewerfgehigt werben fann.

@i ig oorauipfeljen, bag otele Auilänber nunmehr aufi
©eratereof)t nad) ber ©dfjweti reifen, um buret) perfönlidfje
Umfrage bet ben Arbeitgebern Befdhäftigung p erhalten.
®a jeboef) ber ©teilenantritt nach wie oor nur geftattet
ift, wenn ber Auilänber eine AufentbaltêbewiHigung p
biefem 3roerfe beftfct, liegt ei im Qntereffe ber Arbeit*
gebet, ben pgeroanberten Sanbeifremben ble Arbeit erft
bann aufnehmen p laffen, wenn biefe Bewilligung er*
teilt warben ift. Anbernfahi mfigte bie Behörbe, um bte

Auilänberfontrohe nicht oor unöberwinbltd^e Schwierig*
feiten p gehen, bte fofortige SBegweifung bei Auilän
beri auch bann oerfüger», wenn burdfj ihn eine Bela
gung bei Arbeitimarftei nicht erfolgt. ®te Aufenthaiti*
bewihigung gilt nur für ben auëfteflenben Santon. Bei
SCBedhfel bei Santoni ift oor Antritt ber ©teile bte Söe*

wihigung bei neuen Aufenthaltifantoni etnpholen. ®er
Arbeitgeber bleibt wie biiher oerpflichtet, Auilänber, bie

er angefleht hat, innerhalb 8 Sagen bei ber Drtipolijet*
behßrbe anpmelben.

©i batf angenommen werben, bag bie Btefwiahl her
tüchtigen auilänbifdhen Arbeitifräfte ihre Çeimat erft
bann oerlaffen werben, wenn fte etne ©teile im Aui>
lanbe gefunben haben. @i liegt nid^t nur im $ntereffe
bei Anilänberi, fonbern ganj befonbeti auch in bem-

jenigen bei Arbeitgeberi, bag biefer ftch nach einer Ar-
beitifraft im Auilanbe erft umgeht, nachbem ftch hie

grembenpolijei grunbfätgtdh berett erflärt hat, einen Aui«
länbet für eine beftimmte Stehe pplagen. Biif)er ift
ber Arbeitgeber bei ber Befdljagung auilänbifcher Ar
beitifräfte metft tn ber SDBeife oorgegangen, bag er p<
erft burch Auifdhreibung in auilänbifdhen g=adh* unb
Sageipitungen ober burch Umfrage bei ©efdhä tifreun
ben einen Auilänber gefudfjt uni» erft bann bei ber
grembeopolipt bai Begehren auf Bewilligung ber ©in*
reife pm ©tellenantritt geftellt hat. ©rgab bie Prüfung
btefei Begehreni, bag einheimifege Arbeitifräfte pr Ber*
ffigung ftanben unb mugte fomit ein ablehnenbet @nt*
fchetb getroffen werben, fo war ber ganje Aufwanb bei
Arbeitgeberi an Arbeit, 3ett unb ©elb nugloi. Aber
auch bann wenn bai ©efud) bewilligt werben fonnte,
flehte ftch oielfach bie für ben Arbeitgeber ebenfo unan*
genehme gwlge etn, bag ber Auilänber bei langen 9Bar*
ieni überbrüffig, geh tnjwifchen anberweitig oerpgtcf)tet
hatte unb ber fchweijerifdhe ^ntereffent gezwungen war,
feine Bemühungen pr (Ermittlung einer Arbeitifraft
oon oorne anpfangen. 3«* Bermetbung betartiger Bor-
fommniffe empfehlen wir, lünftig folgenben 2Beg einp=
fcfjlagen :

®er Arbeitgeber, ber etne Arbeitifraft benötigt, bte

er trog SBitwirfung bei pftänbigen Arbeitiamtei nid^t
im Qnlanbe gnben fonnte, geht bei ber grember polijet
bei SOBohnortci bai ©efuch um grunbfähltche Bewihl
gung bei Aufenthaltei pm ©tehenantritt für etnen Aui=
iänber, wobei tn jebem gahe unpgeben ig, ob ei geh

nur um etnen ©aifonaufenthalt hanbelt ober ob bie

flänbige Befchäftigung geroünfdjt wirb. (®tefe Uttterfchei
bung ig aui bem ©runbe Don Bebeutung, weil bie
©aifonarbeiter nach hen geltenben Borfchriften auf bai
©nbe ber ©aifon wieber auipreifen haben.) ©rgibt bte

Brüfung, bag qualigjterte einhetmifche Arbeitifräfte pr
Berfügung gehen, fo erübrigt ei geh, nach einer Ar
beitifraft im Auilanbe p fudfjen. Anbernfahi wirb bte

pgänbige grembenpoltjetbehörbe grunbfäglidh hie Be*
wihigung für etnen Auilänber pgcfjern, felbgoetgänblidh
unter Borbehalt petfönlldher Beanganbung. §at ber Ar*
beitgeber fobann etnen folgen gefunben, jo fann er ihn

') Siehe am Sdjlufi bie gufammenfiellutig ber Staaten, für
beten aingeljßrige ba§ S3ifum ttod) begeht.

ohne weiterei pr ©inreife augorbern, fofern ei gdh um
einen Auilänber hanbelt, für ben feine Bifumipgicht
begeht. Anbernfahi gnb ber grembenpoltjet bte fßerfo*
nalien befannt p geben, bamit bai pgänbige Konfuiat

pr ©rteilung bei Bifumi ermächtigt werben fann.
®er pm 3®ecfe bei ©tehenantritti etngereige Aui*

Iänber hat geh binnen 8 Sagen feit ber ©tnretfe, jeboch
oor Antritt einer Stehe, unter Borlage fetner Auiweii*
paptere perfönlich bei ber Drtipoliptbehörbe anpmelben
unb ba§ übliche Aufenthaltigefucf) etnpreichen, worin
auch et anpgeben hat, ob er geh nur oorübergehenb ober
für bauernb in ber ©chwetj aufhalten will. ©letdEjjeltig
ig bte bem Arbeitgeber pgegeüte Btiiteilung ber grem*
benpolijei über bte 3'agcherung ber Aufenthgltibemihi*
gung abpgeben.

®te Arbeitgeber werben erfudjt, bte Aufgabe ber mit
bem Schuh bei Arbeitimarftei betrauten Behörben ba*

burch P erleichtern, bag ge ber elnbeimifcf)en Arbeits-
fraft oor ber auilänbifchen ben Borpg geben unb geh

an bte oorliegenbe ^Begleitung halten, wenn ei ihnen
nicht möglich ig, etne Arbeitifraft im Qnlanbe p gnben.
SBir wteberholen, bag ber Auilänber, ber ohne Bewil*
Itgung eine Stehe antritt, begraft unb pr SBieberaui*
reife oerhalten wirb.

©ibg. grembenpolijei.
©ibg. Arbeitiamt.

®ai ©tnretfeoifum ig in oohem Umfange noch not*
wenbig für bie Angehörigen folgenber ©taaten : Albanten,
Bulgarien, ©riechenlanb, Qugoflawien, Settlanb, Baien,
Rumänien, Buglanb, Sürfei, Ungarn, fowte für ©taa*
tenlofe unb Auilänber ohne gültige Auiweiipapiere.
Bur für bte ©inreife pm ©tehenantritt ig bai Bifurtt
noch etforberlidh für bte Angehörigen oon grantretdf),
Borwegen, ©chweben unb ber Sfdfjechoflomafet.

Bifumiaufhebungen für bie Angehörigen biefer ©taa*
ten werben burch bie Breffe befannt gegeben werben.

üerbandswesen.
©chweiprifcher ©ewerbeoetbanö. 3nSujern feierte

eine Abgeorbnetenoerfamwlung bai 50jährige Sßirfen bei
©chwetprifchen ©ewetbcoerbanbei. ®r. ©agianut ali
Brägbent bei ©chwetptifchen Baumetfteroerbanbei aui
3üti«h fprach über bte Bolfioet ficherung, bie ©uthetgung
ber Borlage betregenb bte Alteri* unb ^interlaffenen^
oergeherung empfeglenb, welche nach intereffanter ®ii'
fuffton befdjloffen würbe ©benfo fptadh gdh bte Ber*
fammlung für bai Bunbeigefeg betregenb bte berugidh^
Auibilbung aui. ®te Subiläumifeter leitete ber Bräft'
bent Sfchumi mit etnem Bücf6licf über bie Sätigfeh
nnb bie ©rfahrungen bei ©chweijerifchen ©emerbeoer*
banbei währenb bem oetgogenen halben ^ahrhunbert
etn. Qn feinem Schlugworte warnte er oor ber 3®''
fptttterungifucht unb ber ©igenbrötelet, unb appehtertc
an bie Sreue pr Drganifation unb bereu ^ochadhtung-
Berfdhiebene Bebner beglüdwünfdhten ben Betbanb. Bun*
beiratÄdhultheg oerbanfte ihm ahei, wai er für befl
©ewerbeganb unb für bai ganje Sanb getan hat, unb
betonte, bag gdh im ©dhweijerif^en ©ewerbeoerbanb etn'

groger, gatfer, in ben breiten Blagen bei Bolfei oet'
anferter Bernfiganb oeretnige, ber etnen Bf®U« bei
©taatei bilbe, ein ©tanb, ber burch feine Begfamfeh
unb fetnen gleig, burdh fein $nterege an ben ögentlidh®"
®tngen etn ^auptträger ber ®emofratte fei. ®ai be*

rugidhe ßeben bütfe ftch heute nicht mehr im Kampfe
bei ©inieinen gegen alle anbetn, fpejtch auch bie ©Hebet ;

beifelbcn ©tanbei, etfdhöpfen. ©in gefcfjlogener Berufi'
ftanb werbe mit gemelnfamen Kräften ibeehe unb mate' f
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Ausländern, unter Wahrung der Interessen sämtlicher
Beteiligter, bewerkstelligt werden kann.

Es ist vorauszusehen, daß viele Ausländer nunmehr aufs
Geratewohl nach der Schweiz reisen, um durch persönliche
Umfrage bei den Arbeitgebern Beschäftigung zu erhalten.
Da jedoch der Stellenantritt nach wie vor nur gestattet
ist, wenn der Ausländer eine Aufenthaltsbewilligung zu
diesem Zwecke besitzt, liegt es im Interesse der Arbeit-
geber, den zugewanderten Landesfremden die Arbeit erst
dann aufnehmen zu lassen, wenn diese Bewilligung er-
teilt worden ist. Andernfalls müßte die Behörde, um die

Ausländerkontrolle nicht vor unüberwindliche Schwierig-
leiten zu stellen, die sofortige Wegweisung des Auslän
ders auch dann verfügen, wenn durch ihn eine Bela
stung des Arbeitsmarktes nicht erfolgt. Die Aufenthalts-
bewilligung gilt nur für den ausstellenden Kanton. Bet
Wechsel des Kantons ist vor Antritt der Stelle die Be-
willigung des neuen Aufenthaltskantons einzuholen. Der
Arbeitgeber bleibt wie bisher verpflichtet. Ausländer, die

er angestellt hat, innerhalb 8 Tagen bei der Ortspolizei-
behörde anzumelden.

Es darf angenommen werden, daß die Mehrzahl der
tüchtigen ausländischen Arbeitskräfte ihre Heimat erst
dann verlassen werden, wenn sie eine Stelle im Aus-
lande gefunden haben. Es liegt nicht nur im Interesse
des Ausländers, sondern ganz besonders auch in dem-

jenigen des Arbeitgebers, daß dieser sich nach einer Ar-
beitskraft im Auslande erst umsieht, nachdem sich die

Fremdenpolizei grundsätzlich berett erklärt hat, einen Aus-
länder für eine bestimmte Stelle zuzulassen. Bisher ist
der Arbeitgeber bei der Beschaffung ausländischer Ar
beitskräfte meist in der Weise vorgegangen, daß er zu-
erst durch Ausschreibung in ausländischen Fach- und
Tageszeitungen oder durch Umfrage bei Geschä tsfreun
den einen Ausländer gesucht und erst dann bei der
Fremdenpolizei das Begehren auf Bewilligung der Ein-
reise zum Stellenantritt gestellt hat. Ergab die Prüfung
dieses Begehrens, daß einheimische Arbeitskräfte zur Ver-
fügung standen und mußte somit ein ablehnender Ent-
scheid getroffen werden, so war der ganze Aufwand des

Arbeitgebers an Arbeit, Zeit und Geld nutzlos. Aber
auch dann wenn das Gesuch bewilligt werden konnte,
stellte sich vielfach die für den Arbeitgeber ebenso unan-
genehme Folge ein, daß der Ausländer des langen War-
tens überdrüssig, sich inzwischen anderweitig verpflichtet
hatte und der schweizerische Interessent gezwungen war.
seine Bemühungen zur Ermittlung einer Arbeitskraft
von vorne anzufangen. Zur Vermeidung derartiger Vor-
kommnisse empfehlen wir, künftig folgenden Weg einzu-
schlagen:

Der Arbeitgeber, der eine Arbeitskraft benötigt, die

er trotz Mitwirkung des zuständigen Arbeitsamtes nicht
im Jnlande finden konnte, stellt bei der Fremder polizet
des Wohnortes das Gesuch um grundsätzliche Bewilli
gung des Aufenthaltes zum Stellenantritt für einen Aus-
länder, wobei in jedem Falle unzugeben ist, ob es sich

nur um einen Saisonaufenthalt handelt oder ob die

ständige Beschäftigung gewünscht wird. (Diese Unterschei
dung ist aus dem Grunde von Bedeutung, weil die
Saisonarbeiter nach den geltenden Vorschriften auf das
Ende der Saison wieder auszureisen haben.) Ergibt die
Prüfung, daß qualifizierte einheimische Arbeitskräfte zur
Verfügung stehen, so erübrigt es sich, nach einer Ar
beitskraft im Auslande zu suchen. Andernfalls wird die
zuständige Fremdenpolizeibehörde grundsätzlich die Be-
willigung für einen Ausländer zusichern, selbstverständlich
unter Vorbehalt persönlicher Beanstandung. Hat der Ar-
beitgeber sodann einen solchen gefunden, so kann er ihn

') Siehe am Schluß die Zusammenstellung der Staaten, für
deren Angehörige das Visum noch besteht.

ohne weiteres zur Einreise auffordern, sofern es sich um
einen Ausländer handelt, für den keine Visumspflicht
besteht. Andernfalls sind der Fremdenpolizei die Perso-
nalien bekannt zu geben, damit das zuständige Konsulat
zur Erteilung des Visums ermächtigt werden kann.

Der zum Zwecke des Stellen antritts eingereiste Aus-
länder hat sich binnen 8 Tagen seit der Einreise, jedoch
vor Antritt einer Stelle, unter Vorlage setner Ausweis-
paptere persönlich bei der Ortspolizsibehörde anzumelden
und das übliche Aufenthaltsgesuch einzureichen, worin
auch er anzugeben hat, ob er sich nur vorübergehend oder
für dauernd in der Schweiz aufhalten will. Gleichzeitig
ist die dem Arbeitgeber zugestellte Mitteilung der Frem-
denpolizei über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilli-
gung abzugeben.

Die Arbeitgeber werden ersucht, die Aufgabe der mit
dem Schutz des Arbeitsmarktes betrauten Behörden da-
durch zu erleichtern, daß sie der einheimischen Arbeits-
kraft vor der ausländischen den Vorzug geben und sich

an die vorliegende Wegleitung halten, wenn es ihnen
nicht möglich ist, eine Arbeitskraft im Jnlande zu finden.
Wir wiederholen, daß der Ausländer, der okne Bewil-
ligung eine Stelle antritt, bestraft und zur Wiederaus-
reise verhalten wird.

Eidg. Fremdenpolizei.
Eidg. Arbeitsamt.

Das Einreisevisum ist in vollem Umfange noch not-
wendig für die Angehörigen folgender Staaten: Albanien,
Bulgarien, Griechenland, Jugoslawien, Lettland, Polen,
Rumänien, Rußland, Türkei, Ungarn, sowie für Staa-
tenlose und Ausländer ohne gültige Ausweispapiere.
Nur für die Einreise zum Stellenantritt ist das Visum
noch erforderlich für die Angehörigen von Frankreich,
Norwegen, Schweden und der Tschechoslowakei.

Visvmsaufhebungen für die Angehörigen dieser Staa-
ten werden durch die Presse bekannt gegeben werden.

llervanazmsen.
Schweizerischer Gewerbeverband. Jn Luzern feierte

eine Abgeordnetenversammlung das 50jährige Wirken des

Schweizerischen Gewerbeverbandes. Dr. Cagianut als
Präsident des Schweizerischen Baumetsterverbandes aus
Zürich sprach über die Volksversicherung, die Guthetßung
der Vorlage betreffend die Alters- und Hinterlassenen-
Versicherung empfehlend, welche nach interessanter Dis-
kussion beschlossen wurde Ebenso sprach sich die Ver-
sammlung für das Bundesgesetz betreffend die berufliche
Ausbildung aus. Die Jubiläumsfeier leitete derPräsi-
dent Tschumi mit einem Rückblick über die Tätigkeit
und die Erfahrungen des Schweizerischen Gewerbever-
bandes während dem verflossenen halben Jahrhundert
ein. In seinem Schlußworte warnte er vor der Zer-
splitterungssucht und der Eigenbrötelei, und appellierte
an die Treue zur Organisation und deren Hochachtung-
Verschiedene Redner beglückwünschten den Verband. Buv-
desratSchultheß verdankte ihm alles, was er für den

Gewerbestand und für das ganze Land getan hat, und
betonte, daß sich im Schweizerischen Gewerbeverband ein

großer, starker, in den breiten Massen des Volkes ver-
ankerter Berufsstand vereinige, der einen Pfeiler des

Staates bilde, ein Stand, der durch seine Regsamkeit
und seinen Fleiß, durch sein Interesse an den öffentlichen
Dingen ein Hauptträger der Demokratie sei. Das be-

rufliche Leben dürfe sich heute nicht mehr im Kämpft
des Einzelnen gegen alle andern, speziell auch die Glieder s

desselben Standes, erschöpfen. Ein geschlossener Berufs'
stand werde mit gemeinsamen Kräften ideelle und matt' î


	Wegleitung für Arbeitgeber, die Ausländer beschäftigen wollen

